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Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Usedom beschließt:  
 
1. Entsprechend BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017, 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 257) § 1 Abs. 7 sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander abzuwägen.  

 
Die eingegangenen Stellungnahme der Behörden wurde geprüft.  

 
 Die nachfolgend aufgeführten Vorschläge und Bedenken aus der Stellungnahme der 

berührten Behörden sowie die vorgebrachten Anregungen und Bedenken werden, wie in 
der Anlage dargestellt, abgewogen.  

 
2. Vom Ergebnis der Abwägung ist die Behörde, von diesem in der Anlage dargestellten 

Ergebnis unter Angabe der Gründe zu unterrichten.  
 
Sachverhalt 
 
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf der 8. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 “Siedlung Am Hain” der Stadt Usedom wurde eine eingeschränkte 
Beteiligung nach § 4 a Abs. 3 BauGB durchgeführt.  
  
Der Inhalt der eingegangenen Stellungnahme und der Abwägungsvorschlag sind in den als 
Anlage beigefügten Abwägungstabellen aufgeführt.  
 
Die Stellungnahmen wurden vom Amt Usedom-Süd geprüft und mit dem Ergebnis 
entsprechend der Anlage zu diesem Beschluss abgewogen. 



 
Das Ergebnis der Prüfung ist in der beigefügten Anlage zur Beschlussfassung zu 
entnehmen. Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stellungnahmen vorgebracht 
haben, von diesem Ausgang zu unterrichten.  
 
Bei der Abstimmung über die Beschlussvorlage sind die Bestimmungen des § 24 der 
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern einzuhalten.  
 
In der Anlage befinden sich die Abwägungstabellen mit den eingegangenen 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, der 
Nachbargemeinden und Öffentlichkeit zur 8. Änderung des Bebauungs-planes Nr. 1 
“Siedlung Am Hain” der Stadt Usedom zum Entwurf der Fassung 11-2023.  
      

Anlage/n 
1 8Aen_BP1_Usedom_Abwägung_Öffentlichkeit_gE_Nov25 (öffentlich) 

 
2 8Aen_BP1_Usedom_Abwägung_TöB_gE_Nov25 (öffentlich) 
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Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen 

(Mitwirkungsverbot) 
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1.0 Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum  
geänderten Entwurf 

 

 
 

Lfd. 
Nr. 

 
 
 

Stellungnahme 

 
 

Datum der 
Stellungnahme 

 
Hinweise/ 
Bedenken/ 
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1 

ortsansässiger Betriebshof 
-aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
konkret benannt- 
 

 
16.02.2024 

 
X 

 
 

   

 
1.1 

ortsansässiger Betriebshof 
-aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
konkret benannt- 
 

 
19.05.2024 

 
X 
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Stellungnahme Nr. 1  Abwägung  ja nein Enth. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Die reguläre Betriebszeit findet in dem Zeitraum von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. 

Auch ein Winter- und Abschleppdienst gehören zu dem angrenzenden Betriebshof. 
Der Winter- und Abschleppdienst wird auch außerhalb der o. g. Kernarbeitszeiten 
betrieben. Dies ist jedoch nicht regelmäßig der Fall, sondern eher in seltenen  
Fällen, auch wenn eine tägliche 24-stündige Bereitschaft über das gesamte Jahr 
hinweg besteht. So ist der Winterdienst beispielsweise witterungsbedingt in Betrieb 
und gehört nicht zu der regulären Arbeitszeit. Der Winterdienst beschränkt sich 
lediglich auf die Wintermonate, in denen natürlich auftretende Witterungsbedin-
gungen auftreten. Es handelt sich hierbei um temporäre Beeinträchtigungen durch 
Lärm, die nicht über das gesamt Jahr hinweg und zu jeder Zeit bestehen. Ein Ver-
weis diesbezüglich wird in der Begründung unter Punkt 4.2 „Nutzung“ ergänzend 
aufgenommen.  

   

Ortsansässiger Betriebshof 
-aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht benannt- 
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- Die Stadt Usedom sieht von der Ausweisung von Lärmschutzmaßnahmen ab. Es 
wird eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen zwischen dem vorhandenen Betriebshof und der geplanten Wohnnutzung 
ausgewiesen, um einen Lärm- und Sichtschutz zu schaffen. Abgesehen von dieser 
passiven Sicht- und Lärmschutzmaßnahme, werden keine weiteren Schallschutz-
maßnahmen getroffen. Mit dem Wegfall der Schreddernutzung ist im Vergleich 
zum Zeitpunkt der Überprüfung/Messung eine erhebliche Lärmreduzierung zu ver-
zeichnen. 

 
- Die Erschließung des Plangeltungsbereiches ist über den Henstedt-Ulzburg-Ring 

gegeben. Die Erschließung ist somit für die künftigen Bewohner des Wohngebietes 
gesichert. Aufgrund des aufkommenden Lärms und der Belastung für die Straße 
durch schwere Baufahrzeuge während der Bauphase, ist es durch die Stadt Use-
dom angedacht, den Geltungsbereich über das Flurstück 148/3, Flur 7 der Ge-
markung Usedom für die Baufahrzeuge erschließen zu lassen. Dieses Flurstück 
befindet sich bereits im Eigentum der Stadt Usedom. Diese Erschließung dient 
jedoch lediglich für Baufahrzeuge und nicht als allgemeine Erschließungsstraße für 
die Anwohner und wird demzufolge auch nur temporären Charakter haben. Dies 
dient dem Schutz der vorhandenen Wohnbebauung und den Anwohnern des 
Henstedt-Ulzburg-Ringes. Des Weiteren weist der Ursprungsbebauungsplan aus 
dem Jahre 1996 das Flurstück 148/3, Flur 7 der Gemarkung Usedom, welches als 
Erschließung für die Baufahrzeuge vorgesehen ist, bereits Straßenverkehrsfläche 
aus.  

- Der rechtskräftige Bebauungsplan aus dem Jahre 1996 weist für den Geltungsbe-
reich der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 mehrgeschossigen Wohnungs-
bau aus. Dieser Trend ist in den letzten Jahren jedoch stark zurückgegangen. Es 
hat ein Wandel stattgefunden und der Bau von Einfamilienhäusern wurde attrakti-
ver und gefragter. Die Stadt Usedom möchte diese Entwicklung begünstigen. Die 
Stadt Usedom verzeichnet über die letzten Jahre hinweg bis heute Anfragen für 
Einfamilienhausstandorte. Der Bedarf an Flächen für Einfamilienhausstandorte ist 
demnach gegeben. Diesem Bedarf möchte die Stadt Usedom nachkommen, da 
diese Flächen bereits im Ursprungsbebauungsplan als Wohnflächen ausgewiesen 
sind. Die Stadt Usedom hat keine weiteren Flächen zur Verfügung, um Einfamili-
enhausstandort ausweisen zu können. Des Weiteren möchte die Stadt dem Gebot, 
Innenentwicklung vor Außenentwicklung nachkommen und zuerst innerstädtische 
Potenziale ausnutzen, bevor Flächen im Außenbereich für Wohnbebauungen in 
Anspruch genommen werden.  

- Bebauungspläne werden für einen Zeitraum von circa 10 bis 15 Jahren aufgestellt. 
Der Bebauungsplan deckt somit nicht nur den gegenwärtigen, sondern auch den 
zukünftigen Bedarf ab. Es wird somit auch Baurecht für die Zukunft geschaffen und 
die Stadt Usedom kann in den nächsten Jahren den Bedarf und Anfragen für Bau-
willige decken.  

- Der Stadt Usedom liegen bereits mehrere Anfragen für das Gebiet der 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 vor. Der Bedarf nach Einfamilienhausstandorten in der 
Stadt Usedom ist somit gegeben. Zu welchen preislichen Konditionen die Stadt 
Usedom die geplanten Baugrundstücke veräußern möchte, ist nicht Gegenstand 
des Bauleitplanverfahrens und obliegt der Stadt Usedom selbst. 
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- Mit der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 sollen circa 16 Baugrundstücke 

für Einfamilienhäuser ausgewiesen werden. Immer wieder erhält die Stadt Usedom 
Anfragen bzgl. verfügbarer Baugrundstücke für Einfamilienhäuser. Um diesen Be-
darf decken zu können und gleichzeitig zukünftige Reserveflächen zu schaffen, 
wird die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 vorgenommen. Die in Rede  
stehende Fläche befindet sich bereits innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungs-
planes. Der Stadt Usedom ist es daher wichtig, innerstädtische Potenziale zu  
nutzen, die hier eindeutig vorhanden sind. Eine Ausweitung in den Außenbereich, 
zur Schaffung von Wohnraum, soll nicht vorgenommen werden, zumal sich die 
Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches im Eigentum der Stadt Usedom be-
finden.  

- Die Entscheidung, ob und an wen die Flächen im Plangeltungsbereich verkauft 
werden, obliegt der Stadt Usedom und ist nicht Gegenstand des Bauleitplanver-
fahrens. Die Stadt möchte diese Flächen Bauwilligen für eine Bebauung mit Ein-
familienhäusern zur Verfügung stellen, um so den Bedarf an Wohnraum zu decken 
und künftige Reserveflächen zu schaffen.  

- Die Stadt Usedom möchte mit der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 Bau-
grundstücke für Bauwillige schaffen, sowohl für den derzeitigen als auch für den 
zukünftigen Bedarf. Es liegen bereits Anfragen von Bauinteressenten für die in 
Rede stehende Fläche vor und gleichzeitig sollen auch Reserveflächen entstehen. 
Die städtebaulichen Entwicklungsziele der Stadt Usedom zielen auf Wohnbebau-
ung ab, siehe auch die Ausweisung in dem Flächennutzungsplan und dem Ur-
sprungsbebauungsplan Nr. 1. Die Ausweitung von Gewerbeflächen gehört nicht zu 
den städtebaulichen Zielen der Gemeinde. Die Entscheidung über einen Verkauf 
von Flächen, obliegt alleine den Stadtvertretern und ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens.  

- Das ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens.  
 
- Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 1 sah für den Geltungsbereich der 8.  

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 mehrgeschossigen Wohnungsbau mit bis zu 
drei Vollgeschossen vor. Dieser Trend ist in den letzten Jahren deutlich zurückge-
gangen, stattdessen wurde die Errichtung von Einfamilienhäusern attraktiver und 
gefragter. Die Stadt Usedom möchte dieser städtebaulichen Entwicklung begegnen 
und Einfamilienhausstandorte ausweisen, um auch den Zuzug von Familien zu 
begünstigen und die Einwohnerzahlen zu stabilisieren. Des Weiteren wollte und 
will die Stadt Usedom den vorhandenen Betrieb nicht weiterentwickeln, um die 
bereits vorhandene und zukünftig geplante Wohnbebauung nicht zu beeinträchti-
gen.  

- Das ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. Für eine Sicherung des tat-
sächlichen Bestandes, weiterer Entwicklungsmöglichkeiten sowie Um- und Aus-
baumaßnahmen besteht die Möglichkeit, ein separates Bauleitplanverfahren 
durchzuführen.  
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- Die Angaben aus der nebenstehenden Stellungnahme sind nicht Bestandteil des  
   Bauleitplanverfahrens. Der Plangeltungsbereich wird durch den Henstedt-Ulzburg- 
   Ring erschlossen. Die Erschließung ist somit für künftige Bewohner des Wohnge- 
   bietes gesichert. Um die Anwohner und die Straße während der Bauphase  
   vor temporärem Lärm und der Belastung für die Straße durch schwere Baufahr- 
   zeuge während der Bauphase zu schützen, ist es angedacht, die Erschließung für  
   Baufahrzeuge über das Flurstück 148/3 der Flur 7, Gemarkung Usedom vorzu- 
   nehmen. Diese Erschließung dient jedoch lediglich für Baufahrzeuge und nicht als  
   allgemeine Erschließungsstraße für die Anwohner und wird demzufolge nur tempo- 
   rären Charakter haben. Dies dient dem Schutz der vorhandenen Wohnbebauung  
   und den Anwohnern des Hensted-Ulzburg-Ringes. Die Erschließung für die zu- 
   künftigen Anwohner soll weiterhin über den Henstedt-Ulzburg-Ring er- 
   folgen. Das o. g. Flurstück befindet sich bereits im Eigentum der Stadt Usedom.  
   Die zukünftige Erschließung des Plangeltungsbereiches wird bei der objektkon- 
   kreten Planung unter anderem mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt,  
   auch mögliche Alternativen werden im Zuge dessen geprüft. Des Weiteren ist das  
   Flurstück 148/3 im Ursprungsbebauungsplan von 1996 bereits als Straßenver- 
   kehrsfläche ausgewiesen.  
- Die geltenden Rechtsbestimmungen werden beachtet und eingehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ein geotechnischer Bericht bzw. ein Baugrundgutachten wird im Rahmen der  
   objektkonkreten Planung erstellt. 
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- Die Bekanntmachung der Stadt Usedom über den geänderten Entwurf und die  
   erneute öffentliche Beteiligung der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Sied- 
   lung Am Hain“ der Stadt Usedom in der Fassung von 11-2023 wurde wiederholt.  
   Sie wurde am Mittwoch, den 17. April 2024, im Usedomer Amtsblatt bekanntge- 
   macht und erfolgte im Zeitraum vom 29.04.2024 bis einschließlich zum  
   21.05.2024. Die nachfolgend aufgelisteten Fehler wurden mit der Wiederholung  
   der Bekanntmachung behoben. Die Veröffentlichungsfrist wurde dargelegt und wie  
   die Stellungnahmen zu übermitteln sind, wurde beschrieben. Des Weiteren wurden  
   die geänderten Entwurfsunterlagen im Bau- und Planungsportal M-V eingestellt  
   und darauf wurde ebenfalls im Rahmen der Bekanntmachung verwiesen. Die  
   umweltbezogenen Stellungnahmen wurden im Internet veröffentlich und in den  
   Räumen des Amtes Usedom-Süd ausgelegt. Der Auslegungsort wurde benannt.  
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- Die Bekanntmachung wurde eingekürzt und zusammengefasst. Die in der neben- 
   stehenden Stellungnahme o. g. fehlenden Informationen (Frist, elektronische  
   Bereitstellung der Unterlagen und Übermittlung der Stellungnahmen) wurden am  
   17.04.2024 im Usedomer Amtsblatt veröffentlicht. Ein Verweis auf den § 3 Abs. 2  
   BauGB wurde vorgenommen.  
 
 

- Die Bekanntmachung der Stadt Usedom über den geänderten Entwurf und die  
   erneute öffentliche Beteiligung der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Sied- 
   lung Am Hain“ der Stadt Usedom in der Fassung von 11-2023 wurde wiederholt.  
   Sie wurde am Mittwoch, den 17. April 2024, im Usedomer Amtsblatt bekanntge- 
   macht und erfolgte im Zeitraum vom 29.04.2024 bis einschließlich zum  
   21.05.2024. Der Bekanntmachungs- und Auslegungsfehler gemäß § 214 Abs. 1  
   Nr. 2 BauGB wurde durch eine erneute Veröffentlichung behoben.  
- Die Planzeichnung wurde überarbeitet. Die Hinweise und Belange der Behörden  
   und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden eingekürzt. Die wichtigen Infor- 
   mationen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden jedoch  
   weiterhin auf der Planzeichnung abgebildet, da diese als wichtige Informationen  
   zum Plangeltungsbereich für die Bürgerinnen und Bürger dienen, da sie relevant  
   und von Bedeutung sind.  

 
 
- Die Begründung wird entsprechend der nebenstehenden Stellungnahme geprüft.  

 
 
 
 
 
 
 

- Das ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. Einwände zu den Aus- 
   weisungen des Flächennutzungsplanes hätten im Rahmen der Öffentlichkeitsbe- 
   teiligungen während der Aufstellung des Flächennutzungsplanes geäußert werden  
   können.   
- In der Begründung zur 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 werden unter  
   Punkt 2.3 „Flächennutzungsplan“ Aussagen dazu getroffen. Die Satzung der 8.  
   Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Stadt Usedom ist nur sehr geringfügig  
   nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt. Für die Änderung des  
   Flächennutzungsplanes ist kein separates Änderungsverfahren erforderlich. Im  
   nächsten Änderungsverfahren wird der Teilbereich eingearbeitet. Diese Aussagen  
   können ebenfalls den Stellungnahmen des Landkreises Vorpommern-Greifswald,  
   Sachbereich Bauplanung vom 30.03.2023 und vom 12.02.2024 entnommen  
   werden. 
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- Die Festsetzung 2.1 wurde ersatzlos gestrichen, sodass kein Widerspruch mit der  
   Festsetzung 3.4 besteht.  

 
 
 
- In der Festsetzung 3.4 wurde der Begriff „Carport“ ergänzend aufgenommen.  

 
 
 

- Die Festsetzungen zur offenen Bauweise wurden aus dem Ursprungsbebauungs- 
   plan übernommen. Da diese Festsetzung weiterhin Bestand hat, wurde sie nicht  
   aus den textlichen Festsetzungen gestrichen. Die Festsetzungen zur den Einzel- 
   häusern und der Zahl der Vollgeschosse wurden erläuternd für die Leserinnen und  
   Leser der Planzeichnung aufgenommen, um diese für interessierte Bürgerinnen  
   und Bürger verständlich zu machen.  
- Die unter den Punkten 6 bis 8 getroffenen Maßnahmen werden weiterhin in den  
   Festsetzungen und auf der Planzeichnung abgesetzt, da es sich hierbei um  
   wichtige Informationen für die Bürgerinnen und Bürger handelt. Es ist ver- 
   pflichtend, den Umgang mit den Eingriffsfolgen (Eingriffe in Natur und Landschaft)  
   darzustellen.  
- Die Hinweise und Belange der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
   wurden eingekürzt. Die wichtigen Informationen der Behörden und sonstigen  
   Träger öffentlicher Belange werden jedoch weiterhin auf der Planzeichnung abge- 
   bildet, da diese als wichtige Informationen zum Plangeltungsbereich für die  
   Bürgerinnen und Bürger dienen und daher relevant und von Bedeutung sind.  
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-------- 

 
 
 
 
 

 
 
- Die reguläre Betriebszeit findet in dem Zeitraum von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.  
  Auch ein Winter- und Abschleppdienst gehören zu dem angrenzenden Betriebshof.  
  Der Winter- und Abschleppdienst wird auch außerhalb der o. g. Kernarbeitszeiten  
  betrieben. Dies ist jedoch nicht regelmäßig der Fall, sondern eher in seltenen  
  Fällen, auch wenn eine tägliche 24-stündige Bereitschaft über das gesamte Jahr      
  hinweg besteht. So ist der Winterdienst beispielsweise witterungsbedingt in Betrieb  
  und gehört nicht zu der regulären Arbeitszeit. Der Winterdienst beschränkt sich  
  lediglich auf die Wintermonate, in denen natürlich auftretende Witterungsbedin- 
  gungen auftreten. Es handelt sich hierbei um temporäre Beeinträchtigungen durch  
  Lärm, die nicht über das gesamt Jahr hinweg und zu jeder Zeit bestehen. Ein Ver- 
  weis diesbezüglich wird in der Begründung unter Punkt 4.2 „Nutzung“ ergänzend  
  aufgenommen. 

 

   

Ortsansässiger Betreibshof 
-aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht benannt- 
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- Die Stadt Usedom sieht von der Ausweisung von Lärmschutzmaßnahmen ab. Es 

wird eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen zwischen dem vorhandenen Betriebshof und der geplanten Wohnnutzung 
ausgewiesen, um einen Lärm- und Sichtschutz zu schaffen. Abgesehen von dieser 
passiven Sicht- und Lärmschutzmaßnahme, werden keine weiteren Schallschutz-
maßnahmen getroffen. Mit dem Wegfall der Schreddernutzung ist im Vergleich 
zum Zeitpunkt der Überprüfung/Messung eine erhebliche Lärmreduzierung zu ver-
zeichnen. 

 
- Die Erschließung des Plangeltungsbereiches ist über den Henstedt-Ulzburg-Ring 

gegeben. Die Erschließung ist somit für die künftigen Bewohner des Wohngebietes 
gesichert. Aufgrund des aufkommenden Lärms und der Belastung für die Straße 
durch schwere Baufahrzeuge während der Bauphase, ist es durch die Stadt Use-
dom angedacht, den Geltungsbereich über das Flurstück 148/3, Flur 7 der Ge-
markung Usedom für die Baufahrzeuge erschließen zu lassen. Dieses Flurstück 
befindet sich bereits im Eigentum der Stadt Usedom. Diese Erschließung dient 
jedoch lediglich für Baufahrzeuge und nicht als allgemeine Erschließungsstraße für 
die Anwohner und wird demzufolge auch nur temporären Charakter haben. Dies 
dient dem Schutz der vorhandenen Wohnbebauung und den Anwohnern des 
Henstedt-Ulzburg-Ringes. Des Weiteren weist der Ursprungsbebauungsplan aus 
dem Jahre 1996 das Flurstück 148/3, Flur 7 der Gemarkung Usedom, welches als 
Erschließung für die Baufahrzeuge vorgesehen ist, bereits Straßenverkehrsfläche 
aus.  

- Der rechtskräftige Bebauungsplan aus dem Jahre 1996 weist für den Geltungsbe-
reich der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 mehrgeschossigen Wohnungs-
bau aus. Dieser Trend ist in den letzten Jahren jedoch stark zurückgegangen. Es 
hat ein Wandel stattgefunden und der Bau von Einfamilienhäusern wurde attrakti-
ver und gefragter. Die Stadt Usedom möchte diese Entwicklung begünstigen. Die 
Stadt Usedom verzeichnet über die letzten Jahre hinweg bis heute Anfragen für 
Einfamilienhausstandorte. Der Bedarf an Flächen für Einfamilienhausstandorte ist 
demnach gegeben. Diesem Bedarf möchte die Stadt Usedom nachkommen, da 
diese Flächen bereits im Ursprungsbebauungsplan als Wohnflächen ausgewiesen 
sind. Die Stadt Usedom hat keine weiteren Flächen zur Verfügung, um Einfamili-
enhausstandort ausweisen zu können. Des Weiteren möchte die Stadt dem Gebot, 
Innenentwicklung vor Außenentwicklung nachkommen und zuerst innerstädtische 
Potenziale ausnutzen, bevor Flächen im Außenbereich für Wohnbebauungen in 
Anspruch genommen werden.  

- Bebauungspläne werden für einen Zeitraum von circa 10 bis 15 Jahren aufgestellt. 
Der Bebauungsplan deckt somit nicht nur den gegenwärtigen, sondern auch den 
zukünftigen Bedarf ab. Es wird somit auch Baurecht für die Zukunft geschaffen und 
die Stadt Usedom kann in den nächsten Jahren den Bedarf und Anfragen für Bau-
willige decken.  
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- Der Stadt Usedom liegen bereits mehrere Anfragen für das Gebiet der 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 vor. Der Bedarf nach Einfamilienhausstandorten in der 
Stadt Usedom ist somit gegeben. Zu welchen preislichen Konditionen die Stadt 
Usedom die geplanten Baugrundstücke veräußern möchte, ist nicht Gegenstand 
des Bauleitplanverfahrens und obliegt der Stadt Usedom selbst. 

- Mit der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 sollen circa 16 Baugrundstücke 
für Einfamilienhäuser ausgewiesen werden. Immer wieder erhält die Stadt Usedom 
Anfragen bzgl. verfügbarer Baugrundstücke für Einfamilienhäuser. Um diesen Be-
darf decken zu können und gleichzeitig zukünftige Reserveflächen zu schaffen, 
wird die 8.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 vorgenommen. Die in Rede  
stehende Fläche befindet sich bereits innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungs-
planes. Der Stadt Usedom ist es daher wichtig, innerstädtische Potenziale zu  
nutzen, die hier eindeutig vorhanden sind. Eine Ausweitung in den Außenbereich, 
zur Schaffung von Wohnraum, soll nicht vorgenommen werden, zumal sich die 
Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches im Eigentum der Stadt Usedom be-
finden.  

- Die Entscheidung, ob und an wen die Flächen im Plangeltungsbereich verkauft 
werden, obliegt der Stadt Usedom und ist nicht Gegenstand des Bauleitplanver-
fahrens. Die Stadt möchte diese Flächen Bauwilligen für eine Bebauung mit Ein-
familienhäusern zur Verfügung stellen, um so den Bedarf an Wohnraum zu decken 
und künftige Reserveflächen zu schaffen.  

- Die Stadt Usedom möchte mit der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 Bau-
grundstücke für Bauwillige schaffen, sowohl für den derzeitigen als auch für den 
zukünftigen Bedarf. Es liegen bereits Anfragen von Bauinteressenten für die in 
Rede stehende Fläche vor und gleichzeitig sollen auch Reserveflächen entstehen. 
Die städtebaulichen Entwicklungsziele der Stadt Usedom zielen auf Wohnbebau-
ung ab, siehe auch die Ausweisung in dem Flächennutzungsplan und dem Ur-
sprungsbebauungsplan Nr. 1. Die Ausweitung von Gewerbeflächen gehört nicht zu 
den städtebaulichen Zielen der Gemeinde. Die Entscheidung über einen Verkauf 
von Flächen, obliegt alleine den Stadtvertretern und ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens. 

- Das ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. 
- Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 1 sah für den Geltungsbereich der 8.  

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 mehrgeschossigen Wohnungsbau mit bis zu 
drei Vollgeschossen vor. Dieser Trend ist in den letzten Jahren deutlich zurückge-
gangen, stattdessen wurde die Errichtung von Einfamilienhäusern attraktiver und 
gefragter. Die Stadt Usedom möchte dieser städtebaulichen Entwicklung begegnen 
und Einfamilienhausstandorte ausweisen, um auch den Zuzug von Familien zu 
begünstigen und die Einwohnerzahlen zu stabilisieren. Des Weiteren wollte und 
will die Stadt Usedom den vorhandenen Betrieb nicht weiterentwickeln, um die 
bereits vorhandene und zukünftig geplante Wohnbebauung nicht zu beeinträchti-
gen.  

- Das ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. Für eine Sicherung des tat-
sächlichen Bestandes, weiterer Entwicklungsmöglichkeiten sowie Um- und Aus-
baumaßnahmen besteht die Möglichkeit, ein separates Bauleitplanverfahren 
durchzuführen. 
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- Die Angaben aus der nebenstehenden Stellungnahme sind nicht Bestandteil des  
   Bauleitplanverfahrens. Der Plangeltungsbereich wird durch den Henstedt-Ulzburg- 
   Ring erschlossen. Die Erschließung ist somit für künftige Bewohner des Wohnge- 
   bietes gesichert. Um die Anwohner und die Straße während der Bauphase  
   vor temporärem Lärm und der Belastung für die Straße durch schwere Baufahr- 
   zeuge während der Bau-phase zu schützen, ist es angedacht, die Erschließung für  
   Baufahrzeuge über das Flurstück 148/3 der Flur 7, Gemarkung Usedom vorzu- 
   nehmen. Diese Erschließung dient jedoch lediglich für Baufahrzeuge und nicht als  
   allgemeine Erschließungsstraße für die Anwohner und wird demzufolge nur tempo- 
   rären Charakter haben. Dies dient dem Schutz der vorhandenen Wohnbebauung  
   und den Anwohnern des Hensted-Ulzburg-Ringes. Die Erschließung für die zu- 
   künftigen Anwohner soll weiterhin über den Henstedt-Ulzburg-Ring er- 
   folgen. Das o. g. Flurstück befindet sich bereits im Eigentum der Stadt Usedom.  
   Die zukünftige Erschließung des Plangeltungsbereiches wird bei der objektkon- 
   kreten Planung unter anderem mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt,  
   auch mögliche Alternativen werden im Zuge dessen geprüft. Des Weiteren ist das  
   Flurstück 148/3 im Ursprungsbebauungsplan von 1996 bereits als Straßenver- 
   kehrsfläche ausgewiesen.  
- Die geltenden Rechtsbestimmungen werden beachtet und eingehalten. 
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- Ein geotechnischer Bericht bzw. ein Baugrundgutachten wird im Rahmen der  
   objektkonkreten Planung erstellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Die Planzeichnung wurde überarbeitet. Die Hinweise und Belange der Behörden  
   und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden eingekürzt. Die wichtigen Infor- 
   mationen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden jedoch  
   weiterhin auf der Planzeichnung abgebildet, da diese als wichtige Informationen  
   zum Plangeltungsbereich für die Bürgerinnen und Bürger dienen, da sie relevant  
   und von Bedeutung sind.  

 
 

 
 
 
- Die Begründung wird entsprechend der nebenstehenden Stellungnahme geprüft.  
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- Das ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. Einwände zu den Aus- 
   weisungen des Flächennutzungsplanes hätten im Rahmen der Öffentlichkeitsbe- 
   teiligungen während der Aufstellung des Flächennutzungsplanes geäußert werden  
   können.   
- In der Begründung zur 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 werden unter  
   Punkt 2.3 „Flächennutzungsplan“ Aussagen dazu getroffen. Die Satzung der 8.  
   Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Stadt Usedom ist nur sehr geringfügig  
   nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt. Für die Änderung des  
   Flächennutzungsplanes ist kein separates Änderungsverfahren erforderlich. Im  
   nächsten Änderungsverfahren wird der Teilbereich eingearbeitet. Diese Aussagen  
   können ebenfalls den Stellungnahmen des Landkreises Vorpommern-Greifswald,  
   Sachbereich Bauplanung vom 30.03.2023 und vom 12.02.2024 entnommen  
   werden. 
 
- Die Festsetzung 2.1 wurde ersatzlos gestrichen, sodass kein Widerspruch mit der  
   Festsetzung 3.4 besteht.  

 
 
 

- In der Festsetzung 3.4 wurde der Begriff „Carport“ ergänzend aufgenommen.  

 
 
 

- Die Festsetzungen zur offenen Bauweise wurden aus dem Ursprungsbebauungs- 
   plan übernommen. Da diese Festsetzung weiterhin Bestand hat, wurde sie nicht  
   aus den textlichen Festsetzungen gestrichen. Die Festsetzungen zur den Einzel- 
   häusern und der Zahl der Vollgeschosse wurden erläuternd für die Leser und  
   Leserinnen der Planzeichnung aufgenommen, um diese für interessierte Bürger  
   und Bürgerinnen verständlich zu machen.  
- Die unter den Punkten 6 bis 8 getroffenen Maßnahmen werden weiterhin in den  
   Festsetzungen und auf der Planzeichnung abgesetzt, da es sich hierbei um  
   wichtige Informationen für die Bürgerinnen und Bürger handelt. Es ist ver- 
   pflichtend, den Umgang mit den Eingriffsfolgen (Eingriffe in Natur und Landschaft)  
   darzustellen.  
- Die Hinweise und Belange der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
   wurden eingekürzt. Die wichtigen Informationen der Behörden und sonstigen  
   Träger öffentlicher Belange werden jedoch weiterhin auf der Planzeichnung abge- 
   bildet, da diese als wichtige Informationen zum Plangeltungsbereich für die  
   Bürgerinnen und Bürger dienen und daher relevant und von Bedeutung sind.  
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1.0 Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen der beteiligten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange zum geänderten Entwurf 

 

 
 

Lfd. 
Nr. 

 
 
 

Stellungnahme 

 
 

Datum der 
Stellungnahme 

 
Hinweise/ 
Bedenken/ 

Anregungen 
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1 

Wasser- und Bodenverband „Insel 
Usedom-Peenestrom“  
Am Erlengrund 1 D 
17449 Mölschow 
 

 
01.02.2024 

 
X 

 
 

 
X 

  

 
2 

Staatliches Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Vorpommern 
Badenstraße 18 
18439 Stralsund 
 

 
09.02.2024 

 
X 

 
 

 
X 

  

 
3 

Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Leipziger Allee 26 
17464 Greifswald 
 

 
12.02.2024 

 
X 

  
X 

  

 
3.1 

Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Leipziger Allee 26 
17464 Greifswald 
 

 
13.02.2024 

  
X 

 
 

  

 
4 

Straßenbauamt Neustrelitz 
Hertelstraße 8 
17235 Neustrelitz 
 

 
15.02.2024 

 
X 

  
X 

  

 
5 

Staatliches Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Vorpommern 
Kastanienallee 13 
17373 Ueckermünde 
 

 
27.02.2024 

  
X 

   

 
6 

Zweckverband Wasserversorgung & 
Abwasserbeseitigung Insel Usedom 
Zum Achterwasser 6 
17459 Seebad Ückeritz 
 

 
13.03.2024 

 
X 

  
X 
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- Die Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes vom 24.03.2023 wird be-

rücksichtigt, siehe Abwägung Stellungnahme Nr. 1.1. 
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--------  
 
 

 
- Der Graben wird in den Anlagenbestand des WBV überführt. Im Rahmen eines 

Vororttermins am 14.03.2024 mit Frau Loist vom Wasser- und Bodenverband, Frau 
Hering vom Amt Usedom-Süd als Bauamtsleiterin, Herrn Hagemann als Bürger-
meister und Herrn Espig als Stadtvertreter der Stadt Usedom wurden die zunächst 
erforderlichen Schritte abgestimmt (siehe Anlage 1 der Abwägung).  
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--------  

 
- Die gegebenen Hinweise wurden berücksichtigt. Sie sind bereits in den Fest-

setzungen durch Text (Teil B), Allgemeine Hinweise unter Punkt 13 „Belange des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern“ und in der Begrün-
dung unter Punkt 5.7 „Sonstige Belange, Belange des Staatlichen Amtes für Land-
wirtschaft und Umwelt“ enthalten. 

 
 
 
 

--------  
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- Eine Stellungnahme des Gesundheitsamtes liegt nicht vor. 
 
 
 
 

- Eine Stellungnahme des Teams Bauordnung liegt nicht vor. 
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--------  
 
 

--------  
 
 
 
- Zu 1.) Die gegebenen Hinweise sind bereits teilweise in der Begründung unter 

Punkt 2.3 „Flächennutzungsplan“ enthalten. Die Begründung wird unter Punkt 2.3 
„Flächennutzungsplan an die nebenstehenden Stellungnahme angepasst, 

 
 
 

 
 

- Zu 2.) Alle in der Planzeichnung aufgeführten Planzeichen werden gut lesbar dar-
gestellt. 

- Zu 3.) Die Teilfläche des blauen Bodendenkmals, Gemarkung Usedom, Fundplatz 
68 wird in der Planzeichnung und in der Planzeichenerklärung mit dem ent-
sprechenden Planzeichen der Anlage zur PlanZV nachrichtlich übernommen. 

 
 

- Zu 4.) Die textliche Festsetzung I.1.2 „Die Nutzung der Gebäude als Zweitwohnsitz 
ist unzulässig“ wird ersatzlos gestrichen.   

- Zu 5.)  

 
- Zu 6.) Der erste Satz des Verfahrensvermerks wird auf seine inhaltliche Richtigkeit 

geprüft und angepasst. 
- Zu 7.) Die Inhalte des Abschnittes 2.3 der Begründung werden auf inhaltliche  

Richtigkeit überprüft und angepasst. 
- Zu 8.) Der Landkreis Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Immissionsschutz 

empfiehlt die Errichtung eines Erdwalls zwischen Betriebshof des Containerdiens-
tes und des geplanten Wohngebietes. Da es sich hierbei um eine Empfehlung der 
Immissionsschutzbehörde handelt und die Entscheidung letztendlich der Stadt 
Usedom obliegt, sieht die Stadt Usedom von der Errichtung eines Erdwalls ab. Es 
ist eine erhebliche Verkleinerung des angrenzenden Betriebshofes geplant. Dazu 
gehört die Beräumung der ausgewiesenen Baufelder des Wohngebietes, welche 
bis vor kurzem noch durch den Betriebshof genutzt wurden sowie der Wegfall der 
Schreddernutzung als wesentliche und ausschlaggebende Lärmquelle. Durch die 
Verkleinerung des in Rede stehenden Betriebshofes und den Wegfall der Schred-
dernutzung besteht kein Konfliktpotenzial. Durch die Verkleinerung des in Rede 
stehenden Betriebshofes und den Wegfall der Schreddernutzung besteht kein Kon-
fliktpotenzial mehr zwischen dem Betriebshof und der geplanten Wohnnutzung. 

   

pthore
Hervorheben

pthore
Hervorheben
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- Zu 9.) Die untere Naturschutzbehörde wurde beteiligt. Der Landkreis Vorpommern-
Greifswald, Sachgebiet Naturschutz stimmt dem Vorhaben unter Auflagen zu. Es 
wird davon ausgegangen, dass das Vorhaben unter Beachtung der Auflagen mit 
den naturschutzrechtlichen Rechtsbestimmungen vereinbar ist.  

   Die Immissionsschutzbehörde wurde beteiligt. Der Landkreis Vorpommern- 
   Greifswald, Sachbereich Immissionsschutz empfiehlt die Errichtung eines Erdwalls  
   zwischen Betriebshof des Containerdienstes und des geplanten Wohngebietes. Da  
   es sich hierbei um eine Empfehlung der Immissionsschutzbehörde handelt und die  
   Entscheidung letztendlich der Stadt Usedom obliegt, sieht die Stadt Usedom von  
   der Errichtung eines Erdwalls ab. Es ist eine erhebliche Verkleinerung des angren- 
   zenden Betriebshofes geplant. Dazu gehört die Beräumung der ausgewiesenen  
   Baufelder des Wohngebietes, welche bis vor kurzem noch durch den Betriebshof  
   genutzt wurden sowie der Wegfall der Schreddernutzung als wesentliche und  
   ausschlaggebende Lärmquelle. Durch die Verkleinerung des in Rede stehenden  
   Betriebshofes und den Wegfall der Schreddernutzung besteht kein Konfliktpoten- 
   zial. Durch die Verkleinerung des in Rede stehenden Betriebshofes und den Weg- 
   fall der Schreddernutzung besteht kein Konfliktpotenzial mehr zwischen dem  
   Betriebshof und der geplanten Wohnnutzung.  
 
 
 
 
 

 
 
 

--------  
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- Der gegebene Hinweis wird berücksichtigt. Er wird in den Festsetzungen unter Text 

(Teil B), III Nachrichtliche Übernahme und Hinweise (§ 9 Abs. 6 BauGB) und in die 
Begründung unter Punkt 5.7 „Nachrichtliche Übernahme und Hinweise“ aufge-
nommen. Zusätzlich wird das Bodendenkmal in die Planzeichnung der 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 übernommen. 
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- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Festsetzungen 

unter Text (Teil B), III Nachrichtliche Übernahme und Hinweise (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
und in die Begründung unter Punkt 5.7 „Nachrichtliche Übernahme und Hinweise“ 
aufgenommen.  

 
 
- Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege wurde mit Schreiben vom 03.02.2023 

zu den Entwurfsunterlagen beteiligt. Eine Stellungnahme liegt nicht vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--------  
 
 
 

--------  
 
 
 
 
 
 

--------  
 
--------  

 
- Das Abbuchungsprotokoll wird vor Planreife nach § 33 BauGB nachgewiesen. 
 
 
 

- Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Ökopunkte werden 
vor der Planreife nach § 33 BauGB abgebucht. Eine Reservierung der Ökopunkte 
ist somit nicht mehr erforderlich.  
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- Der gegebene Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
- Die Ökopunkte werden vor der Planreife nach § 33 BauGB abgebucht. Eine Reser-

vierung der Ökopunkte ist somit nicht mehr erforderlich. 

 
--------  
- Der gegebene Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 

- Der gegebene Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 
- Die Umsetzung und die Fertigstellung werden der unteren Naturschutzbehörde vor 

Baubeginn mitgeteilt. 
- Der gegebene Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Die gegebenen Hinweise wurden berücksichtigt. Sie sind in den Festsetzungen 

unter Text (Teil B), Allgemeine Hinweise unter Punkt 1 „Belange des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Abfallwirtschaft“ und in der Begründung  
unter Punkt 5.7 „Sonstige Belange, Belange des Landkreises Vorpommern-
Greifswald, Sachbereich Abfallwirtschaft“ vorhanden. 

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Festsetzungen 
unter Text (Teil B), Allgemeine Hinweise unter Punkt 1 „Belange des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Abfallwirtschaft“ und in der Begründung  
unter Punkt 5.7 „Sonstige Belange, Belange des Landkreises Vorpommern-
Greifswald, Sachbereich Abfallwirtschaft“ aufgenommen. 

 
 

 
- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Festsetzungen 

unter Text (Teil B), Allgemeine Hinweise unter Punkt 2 „Belange des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Bodenschutz“ und in der Begründung  
unter Punkt 5.7 „Sonstige Belange, Belange des Landkreises Vorpommern-
Greifswald, Sachbereich Bodenschutz“ aufgenommen. 
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Stellungnahme Nr. 3 Abwägung  ja nein Enth. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Der angrenzende Betriebshof wird sich erheblich verkleinern und auch die  

Schreddernutzung wird zukünftig wegfallen. Aufgrund dessen werden die Lärm-
quellen wesentlich reduziert und der vorhandene Betriebshof steht der geplanten 
Wohnnutzung nicht mehr entgegen.   

- Das geplante Wohngebiet (WA 4) wird durch eine Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen von dem vorhandenen Be-
triebshof abgegrenzt und sorgt somit für eine Abschirmung zwischen den beiden 
Gebieten. Durch die Verkleinerung des Betriebshofes und den Wegfall der  
Schreddernutzung werden die Lärmquellen wesentlich reduziert. Die vorhandene 
Gewerbenutzung und die geplante Wohnbebauung stehen sich somit nicht ent-
gegen.  

- Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Eine 
Abstimmung mit dem Betreiber des Containerdienstes ist erfolgt. 

 
- Die Errichtung eines Erdwalls zwischen dem Betriebshof und der geplante Wohn-

bebauung wurde durch die Stadt Usedom geprüft. Da es sich hierbei lediglich um 
eine Empfehlung handelt, sieht die Stadt Usedom von der Errichtung eines Erd-
walls ab. Die festgesetzte Anpflanzungsfläche bildet bereits eine Abschirmung  
zwischen dem Betriebshof und der geplanten Wohnnutzung. Des Weiteren erfolgt 
eine erhebliche Verkleinerung des Betriebshofes und auch die Schreddernutzung 
entfällt, wodurch die Lärmquellen wesentlich reduziert werden. Die Stadt Usedom 
sieht demnach kein Erfordernis zur Errichtung eines Erdwalls.  

- Die Beteiligung des StALU Vorpommern (Abt. Immissionsschutz, Stralsund) wurde 
vorgenommen. Stellungnahmen liegen vor, siehe Abwägung Stellungnahmen Nr. 2 
und 5. 

 
 

- Die Auflagen und Hinweise aus der vorhergehenden Stellungnahme zur 8.  
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 werden weiterhin beachtet. 

 
 

 
- Eine Stellungnahme des Geodatenzentrums liegt vor, siehe Abwägung Stellung-

nahme Nr. 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 

   

pthore
Hervorheben

pthore
Hervorheben
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Stellungnahme Nr. 3 Abwägung  ja nein Enth. 
 

 

 
 
 
 
 
- Die gegebenen Hinweise wurden berücksichtigt. Sie sind bereits in den Fest-

setzungen unter Text (Teil B), Allgemeine Hinweise unter Punkt 6 „Belange des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Verkehrsstelle“ und in der  
Begründung unter Punkt 5.7 „Sonstige Belange, Belange des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald, Sachgebiet Verkehrsstelle“ enthalten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eine Stellungnahme des Sachbereiches abwehrender Brandschutz liegt nicht vor. 
 
 
 
 
 
 
 

- Die gegebenen Hinweise wurden berücksichtigt. Sie sind bereits in den Fest-
setzungen unter Text (Teil B), Allgemeine Hinweise unter Punkt 7 „Belange des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Katastrophenschutz“ und in der  
Begründung unter Punkt 5.7 „Sonstige Belange, Belange des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald, Sachbereich Katastrophenschutz“ enthalten. 
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- Der gegebene Hinweis wird berücksichtigt. Er wird in die Festsetzungen durch Text 

(Teil B), Allgemeine Hinweise unter Punkt 7 „Belange des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald, Sachbereich Katastrophenschutz“ und in der Begründung  
unter Punkt 5.7 „Sonstige Belange, Belange des Landkreises Vorpommern-
Greifswald, Sachbereich Katastrophenschutz“ aufgenommen. 
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--------  
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Stellungnahme Nr. 4 Abwägung  ja nein Enth. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------  
 
 
 

- Der gegebene Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
 

 --------  
 
- An der B 110 befinden sich bereits vorhandene Bebauungen, darunter auch Wohn- 
  bebauungen. Eine Prüfung der Notwendigkeit bzw. der Festlegung von Schall- 
  schutzmaßnahmen erfolgt im Rahmen der objektkonkreten Planung. Dieser  
  Hinweis wird in die Festsetzungen durch Text (Teil B), Allgemeine Hinweise unter  
  Punkt 14 „Belange des Straßenbauamtes Neustrelitz und in die Begründung unter  
  Punkt 5.7 „Sonstige Belange, Belange des Straßenbauamtes Neustrelitz“ aufge- 
  nommen. 
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Stellungnahme Nr. 5 Abwägung  ja nein Enth. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

--------  
 
 

-------- 
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung  ja nein Enth. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Die Stellungnahme des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbe-

seitigung vom 10.03.2023 zum Akz. – Te 064/2023 wird weiterhin beachtet.  
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